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RÜB Obermembach (SKO) 

SKO mit nachgeschaltetem RRB 

Eingangsdaten: 

1. Aus gewässerbiologischer Inaugenscheinnahme: 

Im Bereich des SKO Obermembach war eine Untersuchung wegen des stehenden 

Charakters bzw. des kompletten Trockenfallens nicht möglich, ein potenzieller Ein-

fluss kann daher nicht bewertet werden.1 

 

Ein Wiederbesiedlungspotential bzw. die Verfügbarkeit von Refugialräumen ließen 

sich an der Einleitstelle des RÜB / RRB Obermembach als Beginn des Gewässerein-

zugsgebietes somit nicht festlegen. 

 

Einstufung nach Tabelle 10 des LfU-Merkblattes 4.4/22 n. möglich.  

 

2. Aus Abflussermittlung des WWA: 

Der Membach ist ein Gewässer III Ordnung ohne Pegel. Die Einzugsgebiete haben 

eine Größe von 0,2 km², 3,1 km² und 3,2 km². Das EZG 1 bei Obermembach kann 

aufgrund der geringen EZG-Größe nicht berechnet werden. Die beiden Einzugsge-

biete 2 und 3 „Membach an den Weiherketten 1/2“ wurden aufgrund der geringen 

EZG-Größenabweichung als eines berechnet.2 

 

Abflusswerte am östlichen Ortsrand von Untermembach: 

HQ1 0,400 m³/s 

MQ 0,009 m³/s 

MNQ 0,003 m³/s 

 

3. RRB Obermembach (Bestand): 

V  76 m³ 

QDr  22 l/s (s. Nachweis in Anlage 6.1.6) 
 

 

 
1 Aus der gewässerbiologischen Inaugenscheinnahme des WWA Nürnberg vom 10.07.2024 
2 Aus Abflussermittlung des WWA Nürnberg vom 27.02.2025 
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Nachweise: 

Gem. der hydraulischen Kanalnetzberechnung mit einem Euler-Modellregen (Dauer 

60min, Wiederkehrzeit 3 Jahre) liegt die maximale Einleitmenge bei 106 l/s (Für das 3-

jährliche Regenereignis kommt es zu einem Überlauf des RRB Obermembach (QDr = 22 

l/s)). 

  MQ    9 l/s 

  Max. Einleitmenge (RÜ 1) 106 l/s 

  Summe Abfluss  115 l/s (<400 l/s für HQ1)  

Damit wird der 1-jährliche Hochwasserabfluss an der Einleitstelle des RÜ 1 deutlich un-

terschritten, so dass nach Punkt 4.4.1 des LfU-Merkblattes von einem hydraulisch 

schadlosen Abfluss ausgegangen werden kann. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse aus der Schmutzfrachtsimulation (52 Niederschlags-

jahre gem. LfU) zeigt sich, dass lediglich 1 Entlastungsereignis über 400 l/s zu verzeich-

nen ist. Dies entspricht einer Häufigkeit von 0,02 Ereignissen pro Jahr, s. Ergebnisaus-

zug auf der folgenden Seite. 

Im Rahmen der Ortsbegehungen konnten jedoch keine negativen Auswirkungen am 

Gewässer durch die bisherige Mischwassereinleitung festgestellt werden. Somit sollte 

der bisherige Einleitungsumfang nach Punkt 4.4.2 des LfU-Merkblattes 4.4/22 beibe-

halten werden können. 

Für eine Oberflächenwasserrückhaltung nach DWA-A 117 müsste bei Berücksichtigung 

eines 5-jährlichen Niederschlagsereignisses ein Rückhaltevolumen von ca. 210 m³ zur 

Verfügung stehen. Das vorhandenen Rückhaltevolumen von 76 m³ bedeutet eine Über-

schreitungshäufigkeit < 1/a. 
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Abbildung 1: Liste (Auszug) der Entlastungsereignisse (absteigend sortiert) 

1 Überlaufereignis > 

400 l/s (HQ1) 

⇒ Häufigkeit = 0,02 
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